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Vollzug der Bayer. 

Bauordnung (BayBO);
Erteilung der Baugenehmigung für den 
Neubau einer bilingualen Kindertages-

stätte mit einer Krippengruppe und 
zwei Kindergartengruppen auf dem 

Grundstück Fröbelstraße 11 in Coburg 
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gemäß Bescheid der Stadt Coburg vom 
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Die Stadt Coburg hat mit Bescheid vom 28.12.2023, 
BauRegNr. 20230094, der ASCOLINO gGmbH, Oberer 
Bürglaß 21, 96450 Coburg, die Baugenehmigung für 
das Bauvorhaben „Neubau einer bilingualen Kinderta-
gesstätte mit einer Krippengruppe und zwei Kindergar-
tengruppen“ auf dem Grundstück Fröbelstraße 11 in Co-
burg (Fl.-Nr. 152/1 Gmkg. Wüstenahorn)“ unbeschadet 
der privaten Rechte Dritter erteilt (Art. 55 ff BayBO). 
Einzelheiten sind der Baugenehmigung zu entnehmen.

Hat ein Nachbar dem Bauantrag für das o. g. Bauvor-
haben nicht zugestimmt oder wird seinen Einwendun-
gen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung 
der Baugenehmigung zuzustellen. Die Zustellung der 
Baugenehmigung wird hiermit durch die öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 1 Satz 6 und Abs. 
2 Sätze 4 u. 5 BayBO). Der Nachbar ist Beteiligter im 
Sinne des Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 des Bayer. Verwaltungs-
verfahrensgesetzes.

Die Zustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag 
der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung als be-
wirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). Die in der nach-
stehenden Rechtsbehelfsbelehrung genannte Frist wird 
mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt.

Die Baugenehmigung ist mit folgender Rechtsbehelfs-
belehrung versehen:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth
Postfachanschrift: 

Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth
Hausanschrift: 

Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch, 
nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen, erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfache E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Stadt Coburg; www.coburg.de/zu-
gangseroeffnung bzw. der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt, wird kraft 
Bundesrecht in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig, die grundsätzlich als Gebührenvorschuss 
zu entrichten ist.

Den Beteiligten wird die Möglichkeit gegeben, die Ver-
fahrensakten bei der Stadt Coburg, Stadtbauamt/Bau-
ordnung, Ämtergebäude, Steingasse 18, 96450 Coburg, 
1. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 105, während der folgen-
den Dienstzeiten einzusehen und eventuelle Einwen-
dungen vorzubringen:

Mo., Di. und Do.:  8.30 Uhr – 15.30 Uhr
Mi. und Fr.:  8.30 Uhr – 12.00 Uhr

Zur Vermeidung von Wartezeiten empfehlen wir, unter 
der Tel. 09561/89-1632 eine entsprechende Terminab-
sprache zu vereinbaren.

Coburg, den 03.01.2024
S T A D T   C O B U R G

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung zu den 
Widerspruchsrechten gegen

Datenübermittlungen § 50 Abs. 5 BMG 
(Bundesmeldegesetz)

Die Meldebehörde ist berechtigt, bestimmte Auskünfte  
an Dritte zu erteilen. Die Betroffenen können nach §§ 
36 Abs. 2, 42 Abs. 3 und 50 Abs. 5 BMG jedoch der 
Übermittlung ihrer Daten bei folgenden Auskünften wi-
dersprechen:

1.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Da-
ten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wah-
len und Abstimmungen

 Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommuna-
ler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl 
ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberech-
tigten gebunden. Die Auskunft umfasst den Fami-
liennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschrift. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person 
oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf 
diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten.

 Die Wahlberechtigten haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Da-
ten an eine öffentlichrechtliche Religionsge-
sellschaft

 Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 BMG, Art. 
6 BayAGBMG (BayerischesGesetz zur Ausführung 
des Bundesmeldegesetzes) und § 18 MVO (Melde-
verordnung) aufgeführten Daten der Mitglieder ei-
ner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an 
die betreffenden Religionsgesellschaften. Die Da-
tenübermittlung umfasst auch die Familienange-
hörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die 
Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht der-
selben oder keiner öffentlichen-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 
umfasst unter anderem Angaben zu Vor- und Fami-
liennamen, frühere Namen, Geburtsdatum und Ge-
burtsort, Geschlecht, derzeitige Anschriften.

 Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 
Abs. 3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen. Der Widerspruch 
gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steu-
ererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweck-
bindung wird der öffentlichrechtlichen Religionsge-
sellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung 
mitgeteilt.

3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Da-
ten an das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr

 Nach § 58b des Soldatengesetzes (SG) können sich 
alle, die Deutsche nach Art. 116 GG (Grundgesetz) 
sind, verpflichten, freiwillig Wehrdienst zu leisten, 
sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der 
Übersendung von Informationsmaterial übermittelt 
die Meldebehörde dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr aufgrund von §58 c 

Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 
31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljäh-
rig werden: Familiennamen, Vornamen und aktuelle 
Anschrift. 

 Die betroffenen Personen haben das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Da-
ten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen 
an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und 
gegen die Datenübermittlung an das Staatsmi-
nisterium

 Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder 
Ehejubiliäen von Einwohnern, darf die Meldebehör-
de gemäß § 50 Abs. 2 BMG Auskunft erteilen über 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift 
sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen 
sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgen-
de Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum. Die Meldebehörde übermit-
telt darüber hinaus nach § 12 der Meldeverordnung 
dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und 
Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten 
der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegis-
ter. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familien-
namen, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die An-
schrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. 
Die betroffenen Personen, deren Daten über-
mittelt werden, haben das Recht, der Daten-
übermittlung zu widersprechen.

5.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Da-
ten an Adressbuchverlage

 Gemäß § 50 Abs. 3 BMG darf die Meldebehörde 
Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten 
dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressverzeichnisse in Buchform) verwendet wer-
den. Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der Da-
tenübermittlung zu widersprechen.

6.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Da-
ten zum Zwecke der Information der Unions-
bürgerinnen und Unionsbürger bei Wahlen und 
Abstimmungen

 Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch aus-
ländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teil-
nehmen können, dürfen die Meldebehörden die in 
§ 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten sowie 
Angaben über die Staatsangehörigkeit dieser Uni-
onsbürgerinnen und Unionsbürger nutzen, um ih-
nen Informationen zu Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden. 
Die betroffenen Personen haben das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen.

Widersprüche können bei der Stadt Coburg, 
Am Viktoriabrunnen 4, 96450 Coburg eingelegt werden. 
Die Widersprüche gelten bis zu ihrem Widerruf.

Coburg, den 04.01.2024

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister
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